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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes 
zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Melderegister sind das informationelle Fundament der Verwaltung. 
Die in ihnen enthaltenen Daten werden in zahlreichen Verwaltungsvor-
gängen als Nachweis für bestimmte Tatsachen benötigt. Bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2022 sind in Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes auch die Verwaltungsleistungen des Melderechts elektronisch über 
Verwaltungsportale anzubieten. Um unter anderem die für eine nutzer-
freundliche Anwendung erforderlichen digitalen Prozesse bereitstellen 
zu können, waren Rechtsänderungen im Bundesmeldegesetz (BMG) er-
forderlich. Dies ist mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Bundes-
meldegesetzes vom 15. Januar 2021 (BGBl. I S. 530) erfolgt.

Es wurde unter anderem auch die Möglichkeit der elektronischen Anmel-
dung durch die meldepflichtige Person eingeführt. In § 23a BMG ist die 
Form und das Verfahren der elektronischen Anmeldung geregelt. Da-
mit wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die meldepflichtige Person 
selbst die dafür benötigten Daten elektronisch anfordern kann.

Im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes soll die landes-
rechtliche Umsetzung der elektronischen Anmeldung nach § 23a BMG 
sichergestellt werden. Hierfür soll eine elektronische Anforderung des 
vorausgefüllten Meldescheins für die meldepflichtige Person direkt aus 
den beim Landesrechenzentrum geführten sogenannten Spiegelregis-
tern ermöglicht werden. Dafür muss das in § 5 Abs. 2 Nr. 5 des Thüringer 
Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 23. Septem-
ber 2015 (GVBl. S. 131) in der jeweils geltenden Fassung beschriebe-
ne Aufgabenspektrum des Landesrechenzentrums um die elektronische 
Anmeldung nach § 23a Abs. 1 BMG ergänzt werden.

B. Lösung

Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmelde-
gesetzes mit dem Ziel der landesrechtlichen Umsetzung der elektroni-
schen Anmeldung durch Erlass eines Änderungsgesetzes.

C. Alternativen

Keine



2

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/6472
D. Kosten

Die landesrechtliche Umsetzung des Bundesmeldegesetzes verursacht 
keine Kosten, die nicht bereits den zwingenden bundesrechtlichen Vor-
gaben geschuldet sind.

Im Falle der Nachnutzung einer von Hamburg derzeit entwickelten EfA-
Leistung entstehen voraussichtlich folgende einmalige Kosten und per-
sonelle Mehraufwände:

Integration der EfA Servicekomponente 25.000 Euro
Beratungsleistungen für organisatorische Integration 
in die Betriebsabläufe

45.000 Euro

Weiterentwicklung Thüringer Spiegelregister 25.000 Euro
Aufbau der Supportorganisation 30.000 Euro
Personalkosten 2nd Level Support 0,5 VZÄ gD
Personalkosten als Meldebehörde 0,5 VZÄ gD

Darüber hinaus entstehen monatliche Betriebskosten, um die dauer-
hafte Nutzung des Dienstes abzusichern. Bei Fremdbetrieb durch den 
Dienstleister des umsetzenden Bundeslandes Hamburg unter der An-
nahme des Betriebs im Mietmodell entstehen anteilig nach Königstei-
ner Schlüssel Kosten in Höhe von 96.000 Euro pro Jahr.

Für die Kommunen und Bürger entstehen durch dieses Änderungsge-
setz keine Kosten.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Kommunales.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Pommer
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 16. Oktober 2022

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur 
Ausführung des Bundesmeldegesetzes"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 9./10./11. November 2022.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Zweites Gesetz  

zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 5 Abs. 2 Nr. 5 des Thüringer Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Bundesmeldegesetzes vom 23. September 2015 
(GVBl. S. 131), das durch Gesetz vom 30. März 2022 
(GVBl. S. 201) geändert worden ist, wird die Verweisung 
"§ 23 Abs. 2 und 3 BMG" durch die Verweisung "§ 23 Abs. 2 
und 3 sowie § 23a Abs. 1 BMG" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Die Melderegister sind das informationelle Fundament der Verwaltung. 
Die in ihnen enthaltenen Daten werden in zahlreichen Verwaltungsvor-
gängen als Nachweis für bestimmte Tatsachen benötigt. Bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2022 sind in Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes auch die Verwaltungsleistungen des Melderechts elektronisch über 
Verwaltungsportale anzubieten. Um unter anderem die für eine nutzer-
freundliche Anwendung erforderlichen digitalen Prozesse bereitstellen 
zu können, waren Rechtsänderungen im Bundesmeldegesetz (BMG) er-
forderlich. Dies ist mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Bundes-
meldegesetzes vom 15. Januar 2021 (BGBl. I S. 530) erfolgt.

Mit diesen Änderungen wurde unter anderem die Möglichkeit der elekt-
ronischen Anmeldung der meldepflichtigen Person nach § 23a BMG er-
öffnet. In § 23a BMG ist die Form und das Verfahren der elektronischen 
Anmeldung geregelt. Im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes soll die landesrechtliche Umsetzung der elektronischen Anmeldung 
nach § 23a BMG sichergestellt werden. Hierfür soll eine elektronische 
Anforderung des vorausgefüllten Meldescheins für die meldepflichtige 
Person direkt aus den beim Landesrechenzentrum geführten sogenann-
ten Spiegelregistern ermöglicht werden. Dafür muss das in § 5 Abs. 2 
Nr. 5 des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes 
(ThürAGBMG) vom 23. September (GVBl. S. 131) in der jeweils gelten-
den Fassung beschriebene Aufgabenspektrum des Landesrechenzent-
rums um die elektronische Anmeldung nach § 23a BMG ergänzt werden.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Im Rahmen der Umsetzung der elektronischen Anmeldung nach § 23a 
BMG wurde ab dem 1. Mai 2022 die Möglichkeit geschaffen, dass die 
meldepflichtige Person selbst die dafür benötigten Daten elektronisch 
anfordern kann. Nach Prüfung der Richtigkeit des sogenannten voraus-
gefüllten Meldescheins kann die meldepflichtige Person diesen elektro-
nisch der Zuzugsmeldebehörde zur Erfüllung der Meldepflicht senden. 
Ein persönliches Erscheinen bei der Zuzugsmeldebehörde für eine An-
meldung ist bei der Umsetzung des § 23a BMG nicht mehr erforderlich.

Mit der Änderung wird die landesrechtliche Umsetzung der elektronischen 
Ummeldung nach § 23a BMG gesichert. Demnach kann die elektroni-
sche Anforderung des vorausgefüllten Meldescheins für die meldepflich-
tige Person direkt aus dem Spiegelregisterdatenbestand beim Landes-
rechenzentrum ermöglicht werden. Für den Abruf des vorausgefüllten 
Meldescheins nach § 23a Abs. 1 Satz 3 BMG wird der laufend aktuali-
sierte Datenbestand in den Spiegelregistern genutzt. Der vorausgefüll-
te elektronische Meldeschein wird anschließend nach Prüfung durch die 
meldepflichtige Person von dieser der Zuzugsmeldebehörde zugeleitet, 
die auf dieser Grundlage die Anmeldung vornimmt.

Das bisher bestehende Verfahren ermöglicht die Datenübertragungen 
an Behörden und Einrichtungen nach § 23 Abs. 2 und 3 BMG. Durch die 
Erweiterung der Verweisung in § 5 Abs. 2 Nr. 5 ThürAGBMG um § 23a 
Abs. 1 BMG wird die technische und organisatorische Anpassung des 
Verfahrens notwendig, da nunmehr auch Dritte in die Datenübertragung 
eingebunden werden sollen. Die zur Umsetzung notwendigen Änderun-
gen sind noch durch das für das Meldewesen zuständige Ministerium für 
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Inneres und Kommunales zu spezifizieren. Mit der Definition der Anforde-
rungen kann sodann mit der technischen Umsetzung begonnen werden.

Ein finales Umsetzungsdatum wird mit dem Vorliegen aller erforderlichen 
technischen und organisatorischen Informationen festgelegt.

Für das Verfahren selbst stellt das Landesrechenzentrum die Anwen-
dungsinfrastruktur, deren Betrieb und die technische Verfahrensbetreu-
ung bereit. Fachliche Anfragen von Dritten zum Inhalt der Auskunft oder 
zu Korrekturen, Sperrvermerken oder Ähnlichem sind durch die Melde-
behörden in eigener Zuständigkeit zu beantworten.



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Anlage 3

Formbiattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligten-
transparenzdokumentationsgesete (ThürBeteildokG) verptiichtet, die nachfofgend erbetenen Angaben
- soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fal! als verpflichtende
Mindestmformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteiSdokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Enternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte gut feserlich ausfüllen und zusammen m!f der SteItunguQhme senden!

^u:^l(^em^e$etz^tv^i:h^l3en|S|^i^

Zweites Gesetz: zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmetdegesetzes

Gesetzentwurf der Landesregierung
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^^.
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1-läbien^^ic^lals^^ret^^T^W
Vereiniguirtg.n^rlieher|Rei^?f^
Qenos!S;er^ha^j^
öi^ÖcjTen.Bech^^^^Ä^^
^6^t^^^,^h^|f^^^?t:f!lH^^^

Name

Thüringer Land es beauftragte r für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit(TUÜi)

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzah!, Ort

Organisafionsform

Oberste Aufsichtsbehörde

Häßlerstraße 8
99096 Erfurt

l^ÜerT^l^ic^lsnni^türJiclf^B^
^Aüs^^r.^^Ttitn^^Jdoi^^T^^^^

Name

./.

Vorname

./.

D Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrssse

;vlrd in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Nausnummer

Postleitzahl. Ort

.{.

./.



^1: / ^

^!!:^

5.:'^

^^:

VVas^st:,äer;Schvwrp^riKt^ltii^1?t!lf^^
:(§B;^-:1^r.;3;ThÜrBet9l!d9K^^'.V^^^^^^

Datenschutzrechtliche Aufsicht und Beratung sowie Ombudsstel!e für das ThürTG

^abien^^in'jhnsnl^schriftliohieö^l^^

X befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Ges etzgeb u ngs verfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

Keine datenschutzrechtlichen Bedenken zur Vorlage 7/6472

VVu^i^ ^Sie^/om rl^nätäg^efc^^l^
ein^ure|Ghen?^^.;<_^^%^^:^^^£^^^
(§^bs:1^^I.XhyrBetei|äokC^^.^M^^

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

X per Brief

Ha^eH^J6^jcti;a|s]ftnv^|tö|®^ite]i|)^^
am;©^@^ä|>UP9sy^^r^^t^liQt^:^^^^
(§'^s^r^6:ThÜrB^iidEokG^^^^

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



^'.^
iStimme^S!e<einer.\^roffentl^GhMri^l^e^
:Eißjteijjg@ntrain?pa?rjzäoKum^
:t^^bs^1;'S^^hli^^lcfQRi3)^;:;^:^:)^^^|

X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

.; Qrt,: DaUnn^1^,,;/'^1^;^^. ^:^^^':^^-^w^^^M^

Erfurt, den 28, November 2022

^lnNi(^Wf ^:?%M^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Postanschrift: Postfach 900455 Dienstgebäude: Häßlerstraße 8 
99096 Erfurt 

Telefon: 0361 57-3112900 
E-Mail*: poststelle@datenschutz.thuerincien.de  
Internet: www.tlfdi.de  

99107 Erfurt 

    

Thüringer Landesbeauftragter le VIM  • • ifr...TL DI  

 

   

 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

 

     

     

      

Postsendungen bitte an die Postanschrift des TLfDl, Postfach 900455, 99107 Erfurt! 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (TLfDI), PF 900455, 99107 Erfurt 

  

(Aktenzeichen bei Antwort angeben) 

Thüringer Landtag 
Innen- und Kommunalausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THUR. LANDTAG POST 
28,11.2022 13:57 

Bearbeiter/in: 
Telefon : +49 (361) 57-3112900 
Erfurt, den : 28. November 2022 

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des 

Bundesmeldegesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

hier: Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer 

Landtags 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

für die Übersendung des oben genannten Gesetzentwurfes und die damit verbundene 

Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen des schriftlichen Anhörungsverfahrens ge-

mäß § 79 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags bedankt sich der Thüringer Lan-

desbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI). 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist zum Gesetzentwurf nichts zu erinnern. 

Bitte nehmen Sie auch die anliegenden Informationen zur Datenverarbeitung des 

TLIDI zur Kenntnis. 

Mit fre ndlichen Grüßen  

            

        

        

        

Anlage 

*Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur/ Verschlüsselung und für mit POP verschlüsselte Mitteilungen. 



- 2 - 
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den TUDI (Stand Februar 
2020)  

Um seine Aufgaben nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu erfüllen, verarbeitet der Thürin-
ger Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ihre Daten. Wir möchten Sie gerne 
nach Maßgabe der Art. 13 DS-GVO über diese Verarbeitung informieren. 

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der 
Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (TLfDI). Sie erreichen 
uns unter folgenden Kontaktdaten: 

TUDI 
Häßlerstraße 8 
99096 Erfurt  
Tel.:  +49 (361) 57-3112900 
Mail: poststelleedatenschutz.thueringen.del  

2. Der TUDI nimmt die Aufgaben und Befugnisse 
nach Art. 51, Art. 57 Abs. 1, Art. 58 DS-GVO I. V. 
m. § 40 Abs. 1 BDSG2  i. V. m. § 4 Abs. 1 ThürDSG 
wahr. Zu Zwecken der Durchführung dieser Aufga-
ben und der hierzu notwendigen Ausübung von Be-
fugnissen werden Ihre Daten verarbeitet. Rechts-
grundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 
1  lit.  e) DS-GVO i. V. m. § 16 Abs. 1 ThürDSG. 

3. Dabei werden folgende Datenkategorien verarbei-
tet: Angaben zu Ihrer Person sowie dazugehörige 
Kontaktdaten, Sachverhalts-informationen und Be-
weismittel. Grundsätzlich werden diese Daten nur 
durch den TUDI verarbeitet. Diese Daten können 
jedoch, soweit es für die Aufgabenerfüllung erfor-
derlich und zulässig ist, an folgende Empfängerka-
tegorien weitergegeben werden: an Gerichte und 
andere Behörden in Deutschland oder innerhalb 
der Europäischen Union bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraumes, an Beschwerdeführer/ Be-
schwerdegegner sowie an Archive. 
Entstehen im Rahmen der Tätigkeit des TIM' Kos-
ten, die dieser erhebt oder Zahlungsansprüche ge-
genüber dem TIM', die dieser begleicht, so werden 
die hierfür notwendigen Daten an den Thüringer 
Landtag als Haushaltsstelle übermittelt. Zugriff auf 
die Daten haben alle mit der Abrechnung betrauten 
Behörden und das Thüringer Landesrechenzent-
rum als Dienstleister. 
Bei telefonischem Kontakt werden durch die TK-An-
lage personenbezogene Daten, die ausschließlich 
zu Zwecken der technischen Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Betriebes gespeichert werden, 
verarbeitet. Gleiches gilt für IT-Dienstleister, die 
vom Thüringer Finanzministerium für die Sicherstel-
lung der zentralen TK-Anlage beauftragt wurden. 

4. Die regelmäßige Speicherfrist nach Abschluss ei-
nes Vorgangs beträgt fünf Jahre. Sind spezielle 
Aufbewahrungsfristen zu beachten, verlängert sich 
die Aufbewahrung entsprechend. Akten mit voll-
streckbaren Titeln werden jedoch mindestens bis 

1  verschlüsselte Nachrichten per PGP sind möglich 
Nur für den nichtöffentlichen Bereich  

zum Eintritt der Vollstreckungsverjährung aufbe-
wahrt. 

5. Aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft (Art 
15 DS-GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 
DS-GVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-
GVO), das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung (Art. 18 DS-GVO) und das Recht auf Wi-
derspruch* (Art. 21 DS-GVO). Darüber hinaus kön-
nen Sie sich mit einer Beschwerde an den/die be-
hördliche Datenschutzbeauftragte/n wenden, wenn 
Sie der Auffassung sind, dass der TIM' bei der Ver-
arbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vor-
schriften nicht beachtet hat. Ebenso steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde zu. Für Thüringen ist das der TLfDl. 

6. Die/ den behördlichein Datenschutzbeauf-
tragte/n erreichen Sie unter der Adresse des TLfDl3  
bzw. telefonisch oder per E-Mail unter:  
Tel.:  +49 (361) 57-3112980 oder E-Mail: 
datenschutzbeauftragteredatenschutz.thueringen.de   

7. Wenden Sie sich an den TUDI mit einer Be-
schwerde oder Anfrage, sind Ihre Angaben freiwil-
lig. Unterbleiben diese, kann Ihnen allerdings kein 
Ergebnis mitgeteilt werden. Die Nichtbereitstellung 
von personenbezogenen Daten kann in diesen Fäl-
len unter Umständen dazu führen, dass eine Bear-
beitung Ihres Anliegens mangels vollständigen 
Sachverhaltes und keiner Möglichkeit einer Rück-
frage nicht vorgenommen werden kann. 
Wendet sich der TUDI an Sie als Verantwortli-
cher/Auftragsverarbeiter im Rahmen eines Aus-
kunftsersuchens, ist die Bereitstellung der dort er-
fragten personenbezogenen Daten verpflichtend. 
Eine Nichtbereitstellung kann in solchen Fällen zu 
einem Sanktionsverfahren führen.2  

r*Hinweis: Sie haben das Recht gegenüber den 
TUDI aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer 
2ersonenbezogenen Daten zu widersprechen. _A  

3  Siehe Nr. 1. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesefzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ernenn schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentatlonsgesete (ThürBete!idokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit: für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fa!l als verpflichtende
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Betelligtentransparenzdokumentatton
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Steifungnahme sencien!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftiich geäußert (Tlte! des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes
Gesetzentwurf der Landesregierung

- Drucksache 7/6472

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Kärperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 1>2ThürBete||dokG; Hinwois; Wann nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mSt Frage 3,)

Mame

Semetnde- und Städtebund Thüringen

3eschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostl6ttzahi, Ort-

OrganEsationsform

Eingetragener Verein

Richard-Breslau-Straße 14

99094 Erfurt

-laben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
§öAbs, 1 Nr. 1,2ThürBetelidokG)

^ame Vorname

3 Geschäfts- oder Dlenstadresse D . Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur srforderllch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

/ird In keinem Fall veröffentlicht)

Straße, Hausnummer

^stleitzah!, Ort



'3. Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§6 Abs. 1 Nr. 3 ThltrBetelldokG)

Kom.munaler Spitzenverband i. S. v. §§ 126,127 ThürKO, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

Haben Sie in Ihrem schrfftilchen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. D befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftEg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichan Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen l
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokQ)

ü,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgetiungsvorhaben
einzureichen?
(§ 6^\bs. 1 Nr. 5 ThürBetQildokG^

ja (Hinweis: Weiter mit Frage 6) nein

^nn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mall

per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzle l im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 6 ThürBefeildokG)

ja | y nein (weiter mit Frage 7)
-'A ———: —~Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benerfneh Sie Ihren Auftraggebert



7,

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftilchen Beitrages !n der
Beteiligtentransparenzdokumentätjon zu? /
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) , /

D ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ioh die Richtigkeit ufld Voilstandigkelt der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrsns mitteilen.

Ort, Datum

^/LJ,^Zte,2ö.2Z.
Unte

��
�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum

(Keine Dokumente vorhanden)
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